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Straßenverkehrsbehörde
PK433-StVB, Postfach  60 02 80, 22202 Hamburg Dienststelle PK433-StVB

Kurt-A.-Körber-Chaussee 10
Bezirksamt 21033 Hamburg
Bergedorf, Management des öffentlichen
Raums, MR 2
Kampweg 4
21035 Hamburg

Telefon +49 40 428 6-54326
Fax +49 40 427312705
Sachbearbeiter Wilke, PP008903

02.06

Datum 01.11.2018
Aktenzeichen 043/8V/0713799/2018

STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Chrysanderstraße/Gewerkschaftsweg
Markierung und Poller
1 Anordnung
Das PK433-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die

Chrysanderstraße/Gewerkschaftsweg

folgendes an:
Nachmarkierung des Fußgängerüberwegs (FGÜ) und Setzen eines Pollers oder Findlings

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:
2.1. Chrysanderstraße/Gewerkschaftsweg: Setzen eines Pollers oder Findlings (im Ermessen MR) 
nördlich der vorhandenen Schranke zwecks Verhinderung der seitlichen Durchfahrt
2.2. Chrysanderstraße, FGÜ: Nachmarkierung des vorhandenen FGÜ
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3 Begründung

Radfahrer und hier insbesondere Schulkinder fahren vom Gewerkschaftsweg links an der Vereinzelungsanla-
ge (Schranken) vorbei und erreichen den Fußweg an der Chrysanderstraße mit hoher Geschwindigkeit, wo es 
bereits mit Fußgängern am Gehweg zu Unfällen und sonstigen Gefahrensituationen gekommen ist. Zudem 
fahren Radfahrer weiter mit hoher Geschwindigkeit über den FGÜ. Zur Unfallvermeidung ist die Wirksamkeit 
der Vereinzelungsanlage so herzustellen, dass nicht ungebremst an ihr vorbei gefahren kann.
Die Nachmarkierung des FGÜ (Schulweg) ist erforderlich, da die Markierung größtenteils abradiert ist.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
01.11.2018

Wilke, PP008903

Anlage(n)

Verteiler

Ablage
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Dienststelle Bezirksamt Datum
Telefon

03 / 2005

ERLEDIGUNGSMELDUNG
Chrysanderstraße/Gewerkschaftsweg
Markierung und Poller

Die durch das PK433-StVB am 01.11.2018 unter dem Aktenzeichen 043/8V/0713799/2018 angeordneten 
straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden am

gemäß Anordnung durchgeführt.
mit folgenden Abweichungen durchgeführt:

nicht durchgeführt, weil

Datum, Name, Unterschrift


